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Wirksamkeit, für die richtige Auslegung oder Über
setzung sowie für das Vorhandensein oder die Quali
tät der in den Dokumenten genannten Waren.

VI.
'S Schlußbestimmungen

§22
Leistungsort für die Genossenschaftsbank und ihre 

Geschäftspartner sind die Geschäftsräume der Genos
senschaftsbank. Für gerichtliche Verfahren begründet 
der LeistiÄigsort die örtliche Zuständigkeit. Für Ver
fahren vor dem Staatlichen Vertragsgericht ergibt sich 
die örtliche Zuständigkeit aus den für das Staatliche 
Vertragsgericht geltenden Vorschriften über die Auf
gaben und Arbeitsweise des Staatlichen Vertrags
gericht

§23
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 

in Kraft.
(2) Diese Anordnung findet auch auf die zum Zeit

punkt ihres Inkrafttretens bestehenden Kontoverträge 
Anwendung.

Berlin, den 24. Juni 1970
Der Minister der Finanzen

B ö h m

Anordnung 
über die Aufhebung von Rechtsvorschriften 

im Bereich der Außenwirtschaft
vom 30. Juni 1970

§ 1
Es werden aufgehoben:

— Anordnung vom 1. Dezember 1952 über die Er
richtung des Deutschen Instituts für Marktforschung 
(MinBl. S. 198) und

— Anordnung vom 31. August 1955 über das Statut 
des Deutschen Instituts für Marktforschung (GBl. II
S. 356).

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in

Kraft.
Berlin, den 30. Juni 1970

Der Minister 
für Außenwirtschaft

S o l l e

Anordnung 
zur Änderung 

der Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung 261'2 
— Polygrafische Industrie — 

vom 1. Juli 1970
Die Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung 261/2 

vom 12. August 1968 — Polygrafische Industrie — (Son
derdruck Nr. 594 des Gesetzblattes) wird wie folgt er
gänzt bzw. geändert:

§ 1
(1) Der §7 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„Die Betriebsstätten dürfen nur durch Sammelhei
zungen (z. B. Warmwasser-, Warmluft- oder Dampf
heizung) beheizt werden. Abweichend davon können 
in Kleinbetrieben andere Heizungsarten angewen
det werden, wenn die Brandsicherheit gewährleistet 
ist und hierfür die Zustimmung des zuständigen zen
tralen Brandschutzorgans vorliegt.“
(2) Der §7 wird durch Abs. 3 wie folgt ergänzt:
„In den Produktions- und Lagerräumen sind Heiz
körper und Rohrleitungen so abzuschirmen, daß eine 
Berührung mit brennbaren Stoffen bzw. Gegen
ständen nicht möglich ist. Staubablagerungen sind re
gelmäßig zu beseitigen.“

§ 2
Der §48 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„Die Forderungen des § 7 Abs. 1 und § 29 Abs. 1 sind 
innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten dieser An
ordnung zu erfüllen.“

§3
Der §49 erhält folgende Fassung:
„Die §§ 2, 3, 4, 5 und 7, der § 12 Absätze 1, 3 und 4, 
der § 19 Abs. 4, der § 26 Absätze 1, 4 und 10, der 
§ 27, der § 28 Absätze 1 und 4, der § 29 und der § 31 
Abs. 1 enthalten Bestimmungen des Brandschutzes.“

§4
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.

Berlin, den 1. Juli 1970

Der Minister 
für Leichtindustrie

W i 11 i к * 1

Berichtigung
Das Staatssekretariat für Berufsbildung teilt mit, daß 

die Anordnung vom 30. April 1970 über den Abschluß, 
den Inhalt und die Beendigung von Lehrverträgen 
(GBl. II S. 301) wie folgt zu berichtigen ist:

1. In der Fußnote zum § 3 Abs. 1 muß es anstelle von 
Nr. 9 1970 richtig heißen: Nr. 11/1970 S. 155

2. Es sind folgende Wörter zu streichen: 
im § 17 Abs. 1
bzw. bei Lehrlingen über 18 Jahre dem Mindestur
laub
im § 17 Abs. .3 Satz 1
bzw. bei Lehrlingen über 18 Jahre den Mindcstur- 
laub
im § 17 Abs. 3 Satz 3
bzw. bei Lehrlingen über 18 Jahre der Mindest
urlaub
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